
                                                    

   

 

Maßnahmen / Präventionskonzept: 

3 G Regelung 

 
17.5.21 

1. Es sind im Gebäude an geeigneten Stellen deutlich sichtbare Hinweisplakate auf die jeweils 
gültigen Sicherheitsbestimmungen ausgehängt. 

2.  Für Teilnehmer*innen, die Krankheitssymptome aufweisen oder sich krank fühlen, ist der 
Zutritt nicht gestattet.  

3. Der Mindestabstand von 2,0 Meter wird eingehalten. Pro Erwachsene Person müssen min.  
20 m ²  zur Verfügung stehen. 

4. Bitte pünktlich zum Unterrichtsbeginn (max. 5 Min. vorher) in die Tanzschule kommen um 
Ansammlungen zu vermeiden. 
Nicht angemeldete Schüler*innen dürfen die Tanzschule nicht betreten! 

5.  Warte- und Aufenthaltsräume sind gesperrt.  
Eltern dürfen ihre Kinder (3-5 Jahre) bis zur Eingangstür (im Innenhof) begleiten und sie 
werden dort von der*dem Tanzpädagog*in abgeholt und wieder zurückbegleitet. 

6. Umkleideräume und Duschen sind gesperrt. 
Bitte bereits in der Tanzbekleidung zum Tanzen kommen. 
Die Kleinkinder sollten die Toilette zu Hause noch benutzen. Die Tanzschuhe können im 
Tanzstudio angezogen werden. Wertsachen bitte zu Hause lassen! 

7. Nach Beendigung des Unterrichts verlassen die Schüler*innen das Gebäude auf direktem 
Wege.  

8. Die Maskenpflicht in Sportstätten ist generell wie folgt geregelt: 

• Personen über 14 Jahren müssen eine FFP2 Maske tragen 
• zwischen 6 bis 14 Jahren kann statt einer FFP2-Maske auch ein Mund-Nasenschutz getragen 

werden 
• unter 6 Jahren besteht keine Maskenpflicht; 

Bei der Sportausübung selbst und in Feuchträumen gibt es keine Maskenpflicht. 

9. Die Pädagog*innen werden jeweils beim Ein- und Austreten in die Tanzstudios mit einem 
Desinfektionsspray bereitstehen und den Tänzer*innen die Hände desinfizieren. Die 
Türklinken u. Ballettstangen werden vor und nach den Unterrichtseinheiten desinfiziert. 

10. Die Kursleitung sorgt während und nach jedem Kurs für einen regelmäßigen und 
ausreichenden Luftaustausch in den Kursräumlichkeiten. 

11. In der aktuellen Situation sind von den Lehrpersonen Übungen zu wählen, die wenig Raum 
benötigen und keinen Körperkontakt zu anderen beinhalten.  

12. Die Lehrpersonen müssen wöchentlich einen Antigen Test machen und dieser wird von der 
Tanzschulleitung kontrolliert. 



                                                    

   

 

• Getestet 
o SARS-CoV-2 Test zur Eigenanwendung („Wohnzimmertest“) 

mit digitaler Registrierung auf der Landesplattform, ist 24 
Stunden (ab Abnahme) gültig. 

o Antigentests die in einer offiziellen Teststraße des Landes, 
einer Gemeinde, in Apotheken etc. (sog „befugten Stellen“) 
vorgenommen werden, sind 48 Stunden (ab Abnahme) 
gültig. 

o Ein PCR-Test ist 72 Stunden (ab Abnahme) gültig. 
o In Ausnahmefällen kann der „Wohnzimmertest“ unter Aufsicht des Betreibers der 

Sportstätte oder den Verantwortlichen für die Zusammenkunft (z.B. Trainer) vor Ort 
durchgeführt werden. 

o Unter bestimmten Bedingungen (Registrierung im Landesportal oder Stickerpass) 
werden die von verschiedenen Schulen durchgeführte Schultests für den Sport 
anerkannt. 

• Genesen 
o Ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten überstandene Infektion 
o Behördlich erstellter Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten sechs 

Monaten nachweislich mit SARS-CoV-2 erkrankte Person ausgestellt wurde. 
o Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als drei Monate sein darf 

• Geimpft 
o Erstimpfung ab dem 22. Tag, wobei diese nicht länger als drei Monate zurückliegen 

darf 
o Zweitimpfung, wobei die Erstimpfung nicht länger als 9 Monate zurückliegen darf. 
o Impfung ab dem 22. Tag bei Impfstoffen, bei denen nur eine Impfung vorgesehen ist, 

wobei diese nicht länger als 9 Monate zurückliegen darf. 

Kinder unter 10 Jahren sind weiterhin von der Verpflichtung zur Vorlage eines Nachweises einer 
geringen epidemiologischen Gefahr ausgenommen. 

 

Wir sagen DANKE – für eure Treue, euer Vertrauen und eure Geduld! 
Auf Bald 
das Team der Dance Art School Dornbirn 


